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RS OGH 1959/4/2 6Ob92/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.04.1959

Norm

ABGB §863 CII

ABGB §1096

Rechtssatz

Aus der vorbehaltslosen Zahlung des vollen Mietzinses trotz Kenntnis der im Bestandobjekt aufgetretenen Feuchtigkeit

allein kann ein konkludenter Verzicht des Bestandnehmers auf Zinsminderung nicht erschlossen werden, wenn und

insolange dem Bestandnehmer die Kenntnis der Entstehungsursache der Feuchtigkeit nicht zuzumuten ist.
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